
 

 

Hausordnung 
Damit eine Schulgemeinschaft gut funktionieren kann, müssen bestimmte Regeln  
beachtet und eingehalten werden. 

 
  

 1 

 
 

 
Wir gehen freundlich  
miteinander um und  
grüssen uns. 

   
2 

 

 
In den Gängen und auf 
den Toiletten verhalten 
wir uns ruhig. 
 

   
3 

 
 

 
Wir halten Ordnung im 
Schulhaus und auf 
dem Pausenareal. 

  
 4 

 

 
Im Schulzimmer tragen 
wir Finken. 

   
5 

 
 

 
Wir halten uns nur  
während der  
Unterrichtszeit im 
Schulhaus auf. 

  
 6 

 

 
Wir geniessen unser 
Znüni im Freien und  
bleiben während der 
Pause auf dem  
Pausenareal. 

   
7 

 
 

 
Wir klettern und  
rutschen in der  
Turnhalle oder auf 
dem Spielplatz. 

  
 8 

 

 
Der rote Platz ist für 
Ballspiele reserviert. 

  
 9 

 
 

 
Bälle und Schneebälle  
werden nur auf dem 
roten Platz oder auf 
der Spielwiese  
geworfen. 

 
10 

 

 
Das Schild „Rasen  
gesperrt“ gilt für alle  
Rasenflächen auf dem 
ganzen Schulareal. 

 
11 

 
 

 
Elektronische Geräte 
dürfen in den  
Schulgebäuden nicht 
benutzt werden. 

 
12 

 

 
Es darf nur mit einer  
Bewilligung mit dem 
Fahrrad zur Schule  
gefahren werden. 

 
13 

 
 

 
Wir befahren das 
Schul- und Kinder- 
gartenareal während 
der Unterrichtszeiten 
nicht. 

 
14 

 

 
Auf dem gesamten 
Schul- und Kinder- 
gartenareal herrscht ein 
striktes Verbot für  
Tabak, Alkohol, Waffen 
und Feuerwerkskörper. 

 
 
Fehler und Regelverstösse können passieren. 
Eine ehrlich gemeinte Entschuldigung kann vieles entschärfen. 



 
 
 
Damit eine Schulgemeinschaft gut funktionieren kann, müssen bestimmte Regeln  
beachtet und eingehalten werden. Falls diese jedoch mehrfach und/oder vorsätzlich missachtet werden, 
können folgende Massnahmen erforderlich sein: 
 
 
Massnahmen bei wiederholten Verstössen gegen die Hausordnung 
 
1-13 Leichte Verstösse gegen die Hausordnung 
 Dies hat eine zusätzliche Lektion bei der Schulleitung zur Folge. Die Eltern  
 werden telefonisch informiert. 
 
14 Schwere Verstösse gegen die Hausordnung 
 Dies hat einen Arbeitseinsatz zur Folge. Die Eltern werden telefonisch 
 informiert. Der Termin des Arbeitseinsatzes wird schriftlich bestätigt. 

 
  
 
 
 


